
STUDIEN- UND P R Ü F U N G S O R D N U N G 
für das 

openMINT-Orientierungsstudium 
an der Fakultät Elektrotechnik 

der Westsächsischen Hochschule Zwickau 
vom  16. August 2016

Aufgrund von § 34 i.V.m. § 13 Abs. 4 sowie i.V.m. § 16 Abs. 3des Gesetzes über die Freiheit der 
Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), zuletzt geändert durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349), hat die Fakultät Elektrotechnik – 
nachfolgend ET genannt - der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) die folgende 
Prüfungsordnung als Satzung be-schlossen.
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Vorbemerkung zum Sprachgebrauch 
Nach Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes sind Frauen und Männer gleichberechtigt. Alle maskuli-
nen Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten für Frauen und Männer in 
gleicher Weise. 
 

Abschnitt I Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 Zugangsvoraussetzungen 
(1) Das openMINT-Orientierungsstudium ist gebührenfrei. 
 
(2) Zugangsvoraussetzungen für das openMINT-Orientierungsstudium sind: 

- die allgemeine Hochschulreife,  
- die fachgebundene Hochschulreife oder 
- die Fachhochschulreife oder 
- die studiengangsbezogene Meisterprüfung oder 
- eine berufliche Aufstiegsfortbildung nach § 17 Abs. 3 SächsHSFG oder eine durch die 

WHZ als gleichwertig anerkannte Vorbildung nach § 17 Abs. 4 SächsHSFG  jeweils in 
Verbindung mit einem Beratungsgespräch an der Hochschule oder 

- die bestandene Zugangsprüfung zum Erwerb der Studienberechtigung 
 
 

§ 2 Auswahl und Zulassung 
Für die Zulassung zum openMINT-Orientierungsstudium sind die in der Immatrikulationsordnung 
der WHZ geforderten Unterlagen einzureichen. 

 
 

§ 4 Studienziel 
Ziel des Studiums ist es, sich in den MINT-Fächern zu orientieren und somit eine fundierte Grund-
lage für das zukünftig gewählte Studium zu legen.  
 
 

§ 5 Aufbau des Studiums und Studienumfang 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Leistungspunkte werden nach dem European Credit 

Transfer and Accumulation System (ECTS) – Europäisches System zur Anrechnung von Stu-
dienleistungen - vergeben. Sie werden im Folgenden ECTS-Punkte genannt. ECTS-Punkte 
werden nur bei erfolgreichem Abschluss des Moduls (Modulnote ist mindestens ausreichend) 
vergeben. Es können keine Teil-ECTS-Punkte erworben werden. Der Gesamtumfang das o-
penMINT-Orientierungsstudium entspricht 60 ECTS-Punkten. Ein Leistungspunkt entspricht 
einer Arbeitsbelastung von 30 Stunden. 

 
(2) Die Studiendauer für das openMINT-Orientierungsstudium beträgt in der Regel ein- bis 

zwei Semester. 
 
(3) Die Module und deren empfohlene zeitliche Lage sind dem Studienablaufplan zu entnehmen. 

Darin sind alle Pflichtmodule enthalten.  
 
(4) Pflichtmodule und belegte Wahlpflichtmodule sind für alle Studierenden des openMINT-

Orientierungsstudiums verbindlich. Wahlmodule können je nach individueller Ausrichtung be-
legt werden. Ein Anspruch, dass alle Wahlmodule zeitlich versetzt angeboten und durchge-
führt werden, besteht nicht.  

 
§ 6 Studieninhalte und Lehrformen 

(1) Die Studieninhalte sind mit den Modulen festgelegt. Mit Beschluss des Fakultätsrates ET 



Studien- und Prüfungsordnung MINT-Orientierungsstudium 3 

werden für alle Module die Modulbeschreibungen als Bestandteil des Kurskataloges festge-
legt. Die in den Modulbeschreibungen des Kurskataloges enthaltenen Angaben  

- Modulnummer  
- Modulname 
- ECTS-Punkte  
- Lehr- und Lernformen  
- Arbeitsaufwand  
- Lernziele  
- Lehrinhalte  
- Leistungsnachweise  

Gelten als Anlage zu dieser Studienordnung. 
 

(2) Die Lehrformen des openMINT-Orientierungsstudiums bestehen aus 
 

- Vorlesungen 
- Seminaristischen Vorlesungen / Vorlesungen mit integrierter Übung 
- Übungen 
- Seminaren  
- Praktika 
- Exkursionen  

 
Die zeitlichen Anteile nach Semesterwochenstunden in den Modulen, die ECTS-Punkte sowie 
die Lehrsprache/n, sofern sie von der Regellehrsprache Deutsch abweicht/en, sind dem Stu-
dienablaufplan zu entnehmen.  

 
(3) Die Modulbeschreibungen enthalten weitere Angaben, wie die Voraussetzungen für die Teil-

nahme und die Vergabe von ECTS-Punkten, die Häufigkeit des Angebotes und den Arbeits-
aufwand einschließlich Selbststudium sowie die Lehrsprache/n des Moduls, die aufgeführt ist, 
soweit sie von der Regellehrsprache Deutsch abweicht/en.  

 
 

Abschnitt II Prüfungen 
 

§ 7 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen für Modulprüfungen 
(1) Die Modulprüfungen kann nur ablegen, wer 
 

1. als Student oder als Frühstudierender für das openMINT-Orientierungsstudium an der 
WHZ eingeschrieben ist und  

2. die für die einzelnen Modulprüfungen erforderlichen Prüfungsvorleistungen erbracht 
hat. 

 
 

(2) Die Zulassung nach Absatz 1 wird abgelehnt, wenn 
 

1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder Verfahrensvorschriften nach § 9 
nicht erfüllt sind oder 

2. der Prüfling im gewählten Studiengang die Abschlussprüfung oder einen in der Prü-
fungsordnung vorgesehenen Leistungsnachweis, der für das Bestehen der Ab-
schlussprüfung erforderlich ist, endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem Prü-
fungsverfahren befindet oder 

3. der Prüfling nach Maßgabe des Landesrechts seinen Prüfungsanspruch durch Über-
schreiten der Fristen für die Meldung zu der jeweiligen Prüfungsleistung der Mo-
dulprüfung oder deren Ablegung verloren hat. 
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§ 8 An- und Abmeldung zur Prüfung 
(1) Der Student meldet sich durch Einschreibung zur Teilnahme an Prüfungsleistungen im Sinne 

des § 19 Abs. 2 an. Sind in einem Modul mehrere Prüfungsleistungen vorgesehen, so ist für 
jede Prüfungsleistung eine eigene Einschreibung erforderlich. Die Art der Einschreibung 
(schriftlich oder elektronisch) wird durch das Prüfungsamt im Benehmen mit der Fakultät ET 
festgelegt.  

 
(2) Nimmt der Student an einer Prüfungsleistung teil, zu der er nicht zugelassen oder nicht an-

gemeldet war, dann gilt diese Prüfungsleistung als nicht abgelegt. 
 
(3) Zu Beginn der Prüfung hat der Prüfer bzw. der Aufsichtsführende das Recht zu verlangen, 

dass sich der Student ausweist. 
 
 

§ 9 Gegenstand, Art und Umfang des openMINT-Orientierungsstudiums 
(1) Gegenstand der Prüfung sind:  
 - alle Pflichtmodule  
 - Wahlmodule 
 
(2) Im Prüfungsplan (siehe Anlage) sind die Art, Ausgestaltung und Gewichtung der 

Prüfungsleistungen festgelegt.  
 

(3) Alle abgelegten Prüfungen im Rahmen des openMINT-Orientierungsstudiums gelten als 
Freiversuch. 

 
 

§ 10 Prüfungsaufbau 
(1) Den Modulprüfungen können Prüfungsvorleistungen als fachliche Zulassungsvoraussetzun-

gen vorausgehen. Modulprüfungen können in einer bestimmten Reihenfolge gefordert wer-
den, sofern fachliche Gründe dies ausnahmsweise rechtfertigen und der Prüfungsplan dies 
vorsieht.  
 

(2) Modulprüfungen setzen sich aus einer oder mehreren Prüfungsleistungen zusammen, in de-
nen der Nachweis über einzelne Lerneinheiten des Moduls erbracht wird. Ist nur eine Prü-
fungsleistung vorgesehen, soll die Auswahl des Prüfungsstoffes aus allen Lerneinheiten des 
Moduls gleichermaßen erfolgen (innere Kompensation). Besteht eine Modulprüfung aus meh-
reren Prüfungsleistungen, so können diese in einer bestimmten Reihenfolge gefordert werden. 
 

(3) Prüfungsvorleistungen sind bewertete, nicht notwendigerweise benotete Studienleistungen, 
die studienbegleitend in mündlicher, schriftlicher oder praktischer Form abzulegen sind. Sie 
können beliebig oft wiederholt werden.  

  
 

Teil 1 Modulprüfungen 
§ 11 Arten der Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind als mündliche (§ 10), schriftliche (§ 11) oder alternative Prüfungsleis-
tungen (§12) zu erbringen. 

 
(2) Prüfungen können als Gruppenprüfungen durchgeführt werden. Der als Prüfungsleistung zu 

bewertende Beitrag des Einzelnen muss wesentlich, als individuelle Prüfungsleistung deutlich 
abgrenzbar und für sich bewertbar sein. Die Gruppe soll in der Regel nicht mehr als drei Per-
sonen umfassen. 
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(3) Studien- und Prüfungsleistungen werden verpflichtend oder alternativ in einer anderen Spra-
che als Deutsch erbracht, sofern der Prüfungsplan dies vorsieht. 

 
(4) Macht der Prüfling glaubhaft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher 

Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder 
teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird ihm auf Antrag an den Prüfungsaus-
schuss gestattet, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder 
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. Dabei kann die Vorlage 
eines Attestes eines einschlägigen Facharztes oder bei Schwerbehinderten der Schwerbehin-
dertenausweis verlangt werden. 

 
 

§ 12 Mündliche Prüfungsleistungen 
(1) Mündliche Prüfungsleistungen sind Prüfungsgespräche.  

 
(2) Im Prüfungsgespräch hat der Prüfling einzelne Fragen zu ausgewählten repräsentativen Teil-

gebieten des Prüfungsstoffes bzw. zu Zusammenhängen zwischen diesen Teilgebieten zu 
beantworten. Im Rahmen der mündlichen Prüfungsleistung können in angemessenem Um-
fang Aufgaben zur schriftlichen Behandlung gestellt werden, wenn dadurch der mündliche 
Charakter der Prüfung nicht aufgehoben wird. 

 
(3) Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistung soll je Prüfling mindestens 15, höchstens 45 Mi-

nuten betragen.  
 

(4) Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüfern (Kollegial-
prüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers (§ 17) abgelegt. 
Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistungen sind in 
einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis wird dem Prüfling im Anschluss an die mündliche 
Prüfungsleistung bekannt gegeben. 

 
(5) Studenten, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wol-

len, sollen nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei 
denn der Prüfling widerspricht. Diese Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung 
und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Prüfling. 

 
 

§ 13 Schriftliche Prüfungsleistungen 
(1) Schriftliche Prüfungsleistungen sind Klausuren. Multiple-Choice-Verfahren sind dabei i. d. R. 

ausgeschlossen. 
 

(2) Klausuren sind räumlich und zeitlich festgelegte Leistungskontrollen, in denen eine angemes-
sene Anzahl von Aufgaben unter Verwendung begrenzter Hilfsmittel schriftlich zu bearbeiten 
ist. Klausuren werden unter Aufsicht abgelegt. Erscheint ein Prüfling verspätet zu einer Klau-
sur, so hat er keinen Anspruch auf entsprechende Verlängerung der Bearbeitungszeit. Das 
Verlassen des Prüfungsraumes ist nur mit Erlaubnis eines Aufsichtsführenden zulässig. Die 
Dauer der Klausur darf 60 Minuten nicht unter- und soll 240 Minuten nicht überschreiten. Be-
steht die Modulprüfung nur aus einer schriftlichen Prüfungsleistung, beträgt die Mindestdauer 
der Klausur 90 Minuten. 
 

(3) Das Bewertungsverfahren soll innerhalb von vier Wochen nach dem Prüfungstermin abge-
schlossen sein. Bei Bewertungsverfahren für Prüfungen, die im Prüfungszeitraum des Som-
mersemesters stattfinden, soll das Bewertungsverfahren spätestens innerhalb von acht Wo-
chen nach Ende des Prüfungszeitraums abgeschlossen sein. Schriftliche Prüfungsleistungen, 
deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist (Wiederholungsprüfung), 
werden in der Regel von zwei Prüfern bewertet. 



Studien- und Prüfungsordnung MINT-Orientierungsstudium 6 

 
 

§ 14 Alternative Prüfungsleistungen 
(1) Alternative Prüfungsleistungen werden als Belegarbeit, als Präsentation/Vortrag erbracht. Be-

legarbeiten können als Teamarbeiten durchgeführt werden, dabei muss der Beitrag des ein-
zelnen Prüflings erkennbar und bewertbar sein.  

 
(2) Belegarbeiten sind selbstständige schriftliche Arbeiten ohne Beschränkung der Hilfsmittel, in 

der theoretische und/oder experimentelle Erkenntnisse eines abgeschlossenen Teilgebietes 
zusammen gefasst, ausgewertet, diskutiert oder praxisorientiert ausgewertet werden.  

 
(3) Präsentationen/Vorträge sind die selbstständige mündliche Darstellung theoretischer und/oder 

experimenteller Ergebnisse mit Hilfe geeigneter audio-visueller Medien vor einem Publikum. 
Sie können eine Fachdiskussion einschließen. 

 
(4) Das Bewertungsverfahren soll innerhalb von vier Wochen nach dem Prüfungstermin abge-

schlossen sein. Bei Bewertungsverfahren für Prüfungen, die im Prüfungszeitraum des Som-
mersemesters stattfinden, soll das Bewertungsverfahren spätestens innerhalb von acht Wo-
chen nach Ende des Prüfungszeitraums abgeschlossen sein. 

 

Abschnitt IV Prüfungsorgane 
 

§ 15 Prüfungsausschuss 
(1) In der Fakultät Elektrotechnik wird ein Prüfungsausschuss für die durch diese Prüfungsord-

nung zugewiesenen Aufgaben gebildet.  
 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens fünf und nicht mehr als sieben Mitgliedern. 
Die Mehrheit der Mitglieder sind Professoren. Dem Prüfungsausschuss gehören mindestens 
ein studentischer Vertreter der Fakultät an. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, der 
Stellvertreter und die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom Fakultätsrat 
bestellt. 
 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt in der Regel drei Jahre, die der 
studentischen Mitglieder ein Jahr. 
 

(4) Der Prüfungsausschuss berichtet regelmäßig der Fakultät über die Entwicklung der Studien-
zeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten sowie über die Verteilung der Mo-
dul- und Gesamtnoten. Der Bericht ist an der WHZ offen zu legen. Der Prüfungsausschuss 
gibt Anregungen zur Reform der Studienordnung, der Module und der Prüfungsordnung. 
 

(5) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und des Verwal-
tungsprozessrechts. 
 

(6) Der Vorsitzende führt im Regelfall die Geschäfte des Prüfungsausschusses. Der Prüfungs-
ausschuss kann auf Widerruf Aufgaben auf den Vorsitzenden oder andere Mitglieder des Prü-
fungsausschusses übertragen. 
 

(7) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend 
ist. Er beschließt mit einfacher Mehrheit und nicht gegen die Mehrheit der Professoren. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Bei Beschlussunfähigkeit gilt § 
90 Abs. 2 VwVfG (Verwaltungsverfahrensgesetz). Sitzungen des Prüfungsausschusses sind 
nicht öffentlich. Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses wird ein Protokoll geführt. 
 

(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungsleis-
tungen beizuwohnen. 
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(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie 

nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu 
verpflichten.  
 

(10) Entscheidungen des Prüfungsausschusses bedürfen der Schriftform. Belastende Entschei-
dungen des Prüfungsausschusses sind dem Studenten schriftlich mitzuteilen, zu begründen 
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 
 

§ 16 Prüfer und Beisitzer 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. Prüfer und Beisitzer bilden die Prü-

fungskommission. Zu Prüfern werden nur Professoren und andere nach Landesrecht prü-
fungsberechtigte Personen bestellt, die, sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung er-
fordern, in dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfungsleistung bezieht, eine eigenverantwortli-
che, selbstständige Lehrtätigkeit an einer Hochschule ausgeübt haben bzw. ausüben. Zum 
Beisitzer wird nur bestellt, wer die entsprechende Hochschulprüfung oder eine vergleichbare 
Prüfung abgelegt hat.  
 

(2) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 16 Abs. 9 entsprechend. 
 

(3) Die Namen der Prüfer sind dem Prüfling rechtzeitig bekannt zu geben. 
 
 

§ 17 Zuständigkeiten 
(1) Dem Prüfungsausschuss obliegt die Kontrolle über die Einhaltung der Bestimmungen dieser 

Prüfungsordnung. 
 

(2) Der Prüfungsausschuss entscheidet über:      
- grundsätzliche Fragen in Prüfungsangelegenheiten, 
- Zulassung zu Prüfungen (§ 4, § 14 Abs. 3), 
- Anträge nach § 10 Abs. 1 
- die Bestellung der Prüfer und der Beisitzer (§ 17) 
- die Verlängerung der Regelstudienzeit (§ 19 Abs. 2). 
- den Freiversuch und die Zulassung zur Notenverbesserung (§ 20 Abs. 1 und 2), 
- die Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen (§ 21), 
- die Widersprüche gegen die Bewertung von Prüfungsleistungen (§ 22), 
- das Bestehen und Nichtbestehen (§ 23), 
- die Zulassung zur zweiten Wiederholungsprüfung (§ 24 Abs. 2), 
- die Ablehnung eines Grundes für das Versäumnis oder den Rücktritt von einer Prü-

fungsleistung (§ 25 Abs. 1, 2),  
- die Folgen der Verstöße gegen Prüfungsvorschriften (§ 25 Abs. 3, 4), 
 

(3) Das Prüfungsamt ist zuständig für die im Rahmen dieser Ordnung notwendigen organisatori-
schen Aufgaben. Dazu gehören insbesondere: 

- das Führen der Prüfungsakten (z.B. Annahme und Verwaltung ärztlicher Atteste, § 25 
Abs. 2) 

- die Information zu prüfungsrelevanten Vorgängen nach § 4 Abs. 2 und 14 Abs. 7 sowie 
der Frist nach § 19 Abs. 2 

- das Ausstellen von Bescheiden (§ 23 Abs. 6, § 24 Abs. 2),  
- das Ausfertigen und Unterzeichnen von Studienzeugnissen (§ 23 Abs. 7) sowie 
- das Ausfertigen von Zeugnissen und Urkunden (§ 27) und Bescheinigungen. 
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Abschnitt V Verfahrensvorschriften 
 

§ 18 Fristen 
(1) Bis zum Ende jedes Semesters werden studienbegleitend mindestens diejenigen Prüfungs-

leistungen angeboten, die nach Regelstudienablauf die Module des ablaufenden Semesters 
abschließen. Prüfungsleistungen, die nicht während der Lehrveranstaltungszeit abgenommen 
werden, finden in einem Prüfungszeitraum nach der Lehrveranstaltungszeit statt. Für jede 
Modulprüfung oder einzelne Prüfungsleistung soll im Anschluss an die jeweilige Lehr-
veranstaltung ein erster Prüfungsversuch unternommen werden.  

 
(2) Durch die Fakultät Elektrotechnik sind innerhalb von vier Wochen nach Beginn der Lehrveran-

staltungszeit die in diesem Semester stattfindenden Modulprüfungen, die Prüfer und die zeitli-
che Lage in geeigneter Weise als Vorinformation bekannt zu geben. Die Termine der Prü-
fungsleistungen, die außerhalb des Prüfungszeitraumes stattfinden, sind spätestens zwei Wo-
chen vor dem Prüfungstermin durch den Prüfer bekannt zu geben. In die zentralen Prüfungs-
pläne des Prüfungszeitraumes werden die Prüfungsleistungen der nach regulärem Studienab-
lauf vorgesehenen Modulprüfungen einbezogen. Die verbindliche Bekanntgabe der zentralen 
Prüfungspläne erfolgt spätestens zwei Wochen vor Beginn des Prüfungszeitraumes.  

 
(3) Die Frist für die Anmeldung zu den Prüfungsleistungen der Modulprüfungen endet für Module 

ohne semesterbegleitende Prüfungsleistungen zwei Wochen vor dem Prüfungszeitraum. Für 
Module mit semesterbegleitenden Prüfungsleistungen endet diese Anmeldefrist eine Woche 
vor der Prüfungsleistung. Der Student kann seine Anmeldung bis unmittelbar vor Beginn der 
Prüfungsleistung durch schriftliche Abmeldung zurückziehen. 

 
 

§ 19 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern festge-

setzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
 

1 sehr gut Eine hervorragende Leistung  

2 gut eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderun-
gen liegt 

3 befriedigend  eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht 

4 ausreichend  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt 

5 nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht 
mehr genügt 

 
 Wird eine Prüfungsleistung durch mehrere Prüfer bewertet, so erfolgt die Notenbildung mit 

dem arithmetischen Durchschnitt der Einzelnoten entsprechend Abs. 3. 
 

(2) Zur differenzierten Bewertung können die Noten 1,0; 1,3; 1,7; 2,0; 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7 oder 
4,0 vergeben werden. 
 

(3) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Modulnote 
aus dem gewichteten Durchschnitt der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen  entsprechend 
dem Prüfungsplan (siehe Anlage). Es wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma be-
rücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  
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§ 20 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit nicht ausreichend (5,0) bewertet, wenn der Prüfling einen für

ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er nach Beginn der
Prüfungsleistung ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt bei Überschreiten der vorgege-
benen Bearbeitungsdauer einer Prüfungsleistung.

(2) Der Prüfling hat den Grund für das Versäumnis oder den Rücktritt von der Prüfungsleistung
dem Prüfer unverzüglich schriftlich anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Im Krankheitsfall
hat der Prüfling innerhalb von drei Arbeitstagen nach dem Prüfungstermin ein ärztliches Attest
im Prüfungsamt vorzulegen. In Zweifelsfällen kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes
verlangt werden. Einer Krankheit des Prüflings steht eine Krankheit des von ihm überwiegend
allein zu versorgenden Kindes oder von pflegebedürftigen Angehörigen gleich. Im Falle der
Anerkennung des Grundes gilt die Prüfungsleistung als schuldlos nicht abgelegt.

(3) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder leistet er Beihilfe zur Täuschung, so
wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Ein Prüfling, der
den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder Auf-
sichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem
Fall wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fäl-
len kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleis-
tungen ausschließen.

(4) Der Prüfling kann innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung nach Abs.
3 verlangen, dass diese vom zuständigen Prüfungsausschuss überprüft wird. Belastende Ent-
scheidungen sind dem Prüfling unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit ei-
ner Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 21 Urkunde
(1) Über die Teilnahme am openMINT-Orientierungsstudium erhält der Prüfling eine Urkunde in

Form eines Teilnahme-Zertifikates.

(2) Die Urkunde trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden
ist. Es wird vom Dekan der Fakultät Elektrotechnik und dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses unterzeichnet.

(3) Im Verhinderungsfall unterzeichnen die amtlichen Vertreter.

§ 22 Einsicht in die Prüfungsunterlagen und Aufbewahrungsfrist
(1) Innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Prüfungsverfahrens1 kann der Prüfling Ein-

sicht in die Prüfungsunterlagen nehmen. Diese Frist wird entsprechend verlängert, wenn in-
nerhalb dieser Zeit ein Auslandssemester oder eine Praxisphase absolviert wird. Termine zur
Einsichtnahme werden bei Bedarf durch die Prüfer bekannt gegeben.

(2) Die Aufbewahrungsfrist für die Prüfungsunterlagen beträgt 5 Jahre.

§ 23 Widerspruchsverfahren
(1) Widersprüche gegen Entscheidungen, die nach dieser Ordnung getroffen werden, sind inner-

halb eines Monats, nachdem die Entscheidung dem Studenten bekannt gegeben worden ist,
schriftlich oder zur Niederschrift nach Maßgabe des § 70 Verwaltungsgerichtsordnung beim

1 Abschluss des Prüfungsverfahrens tritt ein mit Bekanntgabe der Modulnote 
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zuständigen Prüfungsausschuss einzulegen.  
 
(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuss. Wird dem Widerspruch nicht ab-

geholfen, ist der Bescheid zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  
 
 

§ 28 Studienberatung 
(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch das Dezernat Studienangelegenheiten der 

WHZ. Die Studienberatung erstreckt sich auf Fragen der Studieneignung sowie insbesondere 
auf die Unterrichtung über Studienmöglichkeiten, Studieninhalte, Studienaufbau und Studien-
anforderungen. 

 
(2) Die studienbegleitende Fachberatung ist Aufgabe der Fakultät ET. Sie erfolgt durch die Leh-

renden sowie durch die Studienberatung beim Dekanat. Die studienbegleitende Fachberatung 
unterstützt den Studenten insbesondere in Fragen der Studienorganisation.  

 
(3) Die Inanspruchnahme der studienbegleitenden Fachberatung wird vor allem in folgenden Fäl-

len empfohlen: 
1. bei Studienbeginn, 
2. bei der Organisation und Planung des Studiums, 
3. bei Schwierigkeiten im Studium, 
4. vor und nach längerer Unterbrechung des Studiums, 
5. bei Nichtbestehen einer Prüfungsleistung, 
6. vor Abbruch des Studiums. 
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Abschnitt VI Schlussbestimmungen 

§ 29 Inkrafttreten
Diese Studien- und Prüfungsordnung wurde vom Fakultätsrat der Fakultät Elektrotechnik am 22. 
Juni 2016 beschlossen und tritt mit Wirkung vom 1. September 2016 in Kraft. Sie ist an der West-
sächsischen Hochschule Zwickau zu veröffentlichen.  

Diese Satzung wurde vom Rektorat der Westsächsischen Hochschule Zwickau mit Beschluss 
vom 27. Juli 2016 genehmigt. 

Zwickau, den 27. Juli 2016 

Gez. Prof. Dr. rer. nat. Karl Schwister 
Rektor  

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Elektrotechnik vom 22. 
Juni 2016 und der Genehmigung des Rektorats vom 27. Juli 2016. 

Zwickau, den 16. August 2016

Gez. Prof. Dr. Matthias Würfel 
Dekan 

Anlage 1 Studienablaufplan 
Anlage 2 Prüfungsplan  
Anlage 3 Modulbeschreibungen in Moduldatenbank Modulux 
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Erforderliche Credits 60
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Studienplan

Wintersemseter (WS)

Modulnr Modul Lehrsprache ECTS
SWS

Summe V VÜ Ü Pr S

ELT850 MINT-Orientierungs- und Projektmodul I / Exkursionen I

Deutsch -
90.00%

Englisch -
10.00%

6 6 4 2

ELT865 Studium und Studienerfolg

Deutsch -
90.00%

Englisch -
10.00%

2 2 2

Zwischensumme 8 8 4 4

Gesamtsumme 30

MINT-Module (MINT)

Modulnr Modul Lehrsprache ECTS
SWS

Summe V VÜ Ü Pr S

AMB301 Grundlagen der Werkstofftechnik Deutsch -
100.00% 4 4 3 1

ELT661 Elektrotechnik / Elektronik

Deutsch -
80.00%

Englisch -
20.00%

4 4 3.50 0.50

MBK401 Konstruktionslehre / CAD I Deutsch -
100.00% 6 5 2 1 2

PTI004 Mathematik / Algebra Deutsch -
100.00% 4 4 4

PTI740 Datenbanksysteme (DBS) Deutsch -
100.00% 4 3 2 1

Zwischensumme 22 20 8.5 7 1 3.5

Gesamtsumme 30

Fachübergreifende Kompetenzen (FK)
Kann freiwillig belegt werden.

Modulnr Modul Lehrsprache ECTS
SWS

Summe V VÜ Ü Pr S

WIW100 Einführung - Betriebswirtschaftslehre 1 Deutsch -
100.00% 4 3 2 1

WIW300 Recht für Ingenieure Deutsch -
100.00% 4 4 4

Zwischensumme 7 6 1

Gesamtsumme 30

Sprachkompetenzen

https://modulux.fh-zwickau.de/modulux.php?stg=519


Modulux-Link: https://modulux.fh-zwickau.de/modulux.php?stg=519
Seite: 3 / 4

PDF generiert am: 02.06.2017
Prüfsumme: 141721013

Modulnr Modul Lehrsprache ECTS
SWS

Summe V VÜ Ü Pr S

SPR626 Deutsch als Fremdsprache: Technisches Deutsch Deutsch -
100.00% 4 4 4

SPR649 Fit für das Studium - Deutsch Extensiv (B2 - GER) Deutsch -
100.00% 4 4 4

SPR666 Deutsch für Fortgeschrittene (Niveau C1.1 - GER) Deutsch -
100.00% 4 4 4

Zwischensumme 12 4 8

Gesamtsumme 30

Sommersemester (SoS)

Modulnr Modul Lehrsprache ECTS
SWS

Summe V VÜ Ü Pr S

ELT851 MINT-Orientierungs- und Projektmodul II / Exkursionen
II

Deutsch -
90.00%

Englisch -
10.00%

6 6 4 2

ELT866 Lernen und Studieren

Deutsch -
90.00%

Englisch -
10.00%

2 2 2

Zwischensumme 8 8 4 4

Gesamtsumme 30

MINT-Module

Modulnr Modul Lehrsprache ECTS
SWS

Summe V VÜ Ü Pr S

AMB301 Grundlagen der Werkstofftechnik Deutsch -
100.00% 2 2 1 1

PTI005 Mathematik / Analysis Deutsch -
100.00% 6 6 6

PTI300 Experimentalphysik Deutsch -
100.00% 6 6 4 2

PTI646 Taktisches Informationsmanagement Deutsch -
100.00% 4 3 2 1

Zwischensumme 18 17 2 11 4

Gesamtsumme 30

Fachübergreifende Kompetenzen (FK)
Mind. 1 Modul belegen.

Modulnr Modul Lehrsprache ECTS
SWS

Summe V VÜ Ü Pr S

https://modulux.fh-zwickau.de/modulux.php?stg=519
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ELT010 Energie und Umwelt

Deutsch -
80.00%

Englisch -
20.00%

4 4 4

SPR608 Fachkurs Technisches Englisch Englisch -
100.00% 4 3 3

Zwischensumme 4

Sprachkompetenzen

Modulnr Modul Lehrsprache ECTS
SWS

Summe V VÜ Ü Pr S

SPR626 Deutsch als Fremdsprache: Technisches Deutsch Deutsch -
100.00% 4 4 4

SPR649 Fit für das Studium - Deutsch Extensiv (B2 - GER) Deutsch -
100.00% 4 4 4

SPR667 Deutsch für Fortgeschrittene (Niveau C1.2 - GER) Deutsch -
100.00% 4 4 4

Zwischensumme 12 4 8

Gesamtsumme 30

https://modulux.fh-zwickau.de/modulux.php?stg=519
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keine Abschlussprüfung

Allgemein

Bezeichnung (Englisch) openMINT-Orientation Studies

Studiengangsnummer 060

Fakultät Elektrotechnik

Studiengangstyp Vollzeit

Abschlussart keine Abschlussprüfung

Erste Immatrikulation 2017

Letzte Immatrikulation

Aktuelle Immatrikulation Ja

Erforderliche Credits 60

Ordnungen
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Prüfungsplan

Wintersemseter (WS)

Modulnr Modul Art und Dauer
Gewichtung

in
Gesamtnote

ECTS

ELT850 MINT-Orientierungs- und Projektmodul I /
Exkursionen I

PVL: Exkursion
PVL: Laborpraktikum
aPL: Seminararbeit mit
Präsentation  

150% 6.00

ELT865 Studium und Studienerfolg
PVL: Bericht
aPL: Beleg mit Vortrag 30min

50% 2.00

MINT-Module (MINT)

Modulnr Modul Art und Dauer
Gewichtung

in
Gesamtnote

ECTS

ELT661 Elektrotechnik / Elektronik
PVL: Praktikumstestat
sP 90min

100% 4.00

MBK401 Konstruktionslehre / CAD I
PVL: CAD-Praktikum (erfolgreiche
Teilnahme)
aPL: Belegarbeit(en)  

100% 6.00

PTI004 Mathematik / Algebra
PVL: Übungstestat
sP 90min

100% 4.00

PTI740 Datenbanksysteme (DBS)
PVL: Praktikumstestat
sP 90min

100% 4.00

Fachübergreifende Kompetenzen (FK)
Kann freiwillig belegt werden.

Modulnr Modul Art und Dauer
Gewichtung

in
Gesamtnote

ECTS

WIW100 Einführung - Betriebswirtschaftslehre 1
PVL: Abgabe und Bestehen von
bearbeiteten Arbeitsbögen
sP 90min

100% 4.00

WIW300 Recht für Ingenieure sP 90min 100% 4.00

Sprachkompetenzen

Modulnr Modul Art und Dauer
Gewichtung

in
Gesamtnote

ECTS

SPR626 Deutsch als Fremdsprache: Technisches
Deutsch

sP (70%) 90min
aPL: Praktische Leistungskontrolle
(30%) 20min

4.00

https://modulux.fh-zwickau.de/modulux.php?stg=519
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SPR649 Fit für das Studium - Deutsch Extensiv (B2
- GER)

aPL (33.33%) 20min
sP (66.67%) 90min

4.00

SPR666 Deutsch für Fortgeschrittene (Niveau C1.1
- GER)

PVL: Beleg
aPL: Beleg und Präsentation
(33.33%) - muss bestanden werden 15min

sP (66.67%) - muss bestanden
werden 90min

4.00

Sommersemester (SoS)

Modulnr Modul Art und Dauer
Gewichtung

in
Gesamtnote

ECTS

ELT851 MINT-Orientierungs- und Projektmodul II /
Exkursionen II

PVL: Exkursion
PVL: Laborpraktikum
aPL: Seminararbeit mit
Präsentation  

150% 6.00

ELT866 Lernen und Studieren
PVL: Bericht
aPL: Belegarbeit und Vortrag 30min

50% 2.00

MINT-Module

Modulnr Modul Art und Dauer
Gewichtung

in
Gesamtnote

ECTS

AMB301 Grundlagen der Werkstofftechnik
PVL: Praktikum (Protokoll, Testat)
sP 90min

150% 6.00

PTI005 Mathematik / Analysis
PVL: Übungstestat
sP 120min

100% 6.00

PTI300 Experimentalphysik
PVL: Praktikum
sP 90min

150% 6.00

PTI646 Taktisches Informationsmanagement
PVL: Praktikumstestat
sP 90min

100% 4.00

Fachübergreifende Kompetenzen (FK)
Mind. 1 Modul belegen.

Modulnr Modul Art und Dauer
Gewichtung

in
Gesamtnote

ECTS

ELT010 Energie und Umwelt sP 90min 100% 4.00

SPR608 Fachkurs Technisches Englisch
PVL: Beleg
sP (67%) 90min
aPL: Präsentation (33%) 20min

100% 4.00

Sprachkompetenzen

https://modulux.fh-zwickau.de/modulux.php?stg=519
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Modulnr Modul Art und Dauer
Gewichtung

in
Gesamtnote

ECTS

SPR626 Deutsch als Fremdsprache: Technisches
Deutsch

sP (70%) 90min
aPL: Praktische Leistungskontrolle
(30%) 20min

4.00

SPR649 Fit für das Studium - Deutsch Extensiv (B2
- GER)

aPL (33.33%) 20min
sP (66.67%) 90min

4.00

SPR667 Deutsch für Fortgeschrittene (Niveau C1.2
- GER)

PVL: Beleg und Präsentation
aPL: Belegarbeit und Vortrag
(33.33%) - muss bestanden werden 15min

sP (66.67%) - muss bestanden
werden 90min

4.00

Abkürzung Erklärung

mP mündliche Prüfungsleistung

sP schriftliche Prüfungsleistung

aPL alternative Prüfungsleistung

DA Diplomarbeit

PB Praktikumsbeleg

V Verteidigung

BA Bachelorarbeit

MA Masterarbeit

PVL Prüfungsvorleistung

KO Kolloquium

sjM siehe jeweilige Modulbeschreibung

TH Thesis

aH ausländische Hochschule

sH siehe Hinweise

1 - Die Prüfungsleistung muss mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bestanden sein.
2 - Nicht benotete Prüfungsleistung, die bestanden sein muss.

https://modulux.fh-zwickau.de/modulux.php?stg=519
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